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Präambel

Die Astoria Rudergemeinschaft (im Folgenden als Astoria bezeichnet) ist eine Abteilung der 

Berliner Turnerschaft Korporation Turn- und Sportverein 1863 e.V. (im Folgenden als BT 

bezeichnet)  und gehört  dem Fachbereich  Rudern  an,  derzeit  als  einzige  Abteilung,  und 

unterliegt  den  Satzungen,  Ordnungen  und  Beschlüssen  der  BT.  Mit  der  nachfolgenden 

Ordnung für Astorias Jugend regelt diese ihre Angelegenheit innerhalb der Abteilung.

Innerhalb  Astorias  besteht  eine  Kinder-  bzw.  Jugendgruppe  unter  dem  Namen  „Jung-

Astoria“ (JA). JA ist organisatorisch selbstständig und bezweckt die Ausübung des Sportes, 

insbesondere  des  Rudersportes  für  Kinder  bzw.  Jugendliche.  Hierfür  stehen  ihr  die 

Einrichtungen Astorias zur Verfügung. Die Fachbereichsleitung erlässt im Einvernehmen mit 

dem Jugendwart und den Jugendfachbeauftragten die näheren Bestimmungen hierfür.

Soweit in dieser Grundordnung die männliche Bezeichnung eines Amtes, einer Organ- oder 

Gremienfunktion gebraucht wird, sind alle Geschlechter in gleicher Weise gemeint.

§ 1 Mitgliedschaft

Jedes Mitglied der Astoria Rudergemeinschaft ist bis zur Vollendung des Jahres, in dem das 

Mitglied das 18. Lebensjahr beendet, auch Mitglied von JA.

§ 2 Gremien

Die Gremien von JA sind:

a) die Jugendfachbereichsversammlung(en)

b) die Jugendjahresfachbereichsversammlung

c) der/die Jugendfachwart/in

d) die Jugendfachbeauftragten

§ 3 Jugendfachwart/in



Der Jugendwart/in leitet JA und vertritt in seiner/ihrer Eigenschaft als Jugendfachwart/in des 

Fachbereichs Rudern die Interessen von JA in den Jugendgremien der BT.

§ 4 Jugendbeauftragte

Die  Jugendfachbeauftragten  fungieren  als  Zwischenglied  zwischen  JA  und  dem/der 

Jugendfachwart/in, bzw. der Fachbereichsleitung.

§ 5 Jugendfachbereichsversammlungen

Zur  Besprechung  von  sportlichen  Angelegenheiten  und  Dingen  aus  dem  Vereinsleben 

können  seitens  des/der  Jugendwartes/Jugendwartin  Jugendfachbereichsversammlungen 

einberufen werden.

§ 6 Jugendjahresfachbereichsversammlung

In  Vorbereitung  der  Jahresfachbereichsversammlung  von  Astoria  findet  die 

Jugendjahresfachbereichsversammlung mit folgenden Aufgaben statt:

a) Entgegennahme des Jahresberichts der Jugendleitung

b) Wahl des/der Jugendfachwartes/Jugendfachwartin

c) Wahl des/der Jugendfachbeauftragten

Der/die  Jugendfachwart/in  wird  durch  die  Mehrheit  der  anwesenden  Jung-Astor/innen 

gewählt und muss durch die Jahresfachbereichsversammlung von Astoria bestätigt werden. 

Wird  in  der  Jahresfachbereichsversammlung der/die  von JA gewählte  Jugendfachwart/in 

nicht  bestätigt,  ist  binnen  zwei  Wochen  eine  außerordentliche  Jugendversammlung 

einzuberufen,  in  der  eine  erneute  Wahl  stattzufinden  hat.  Für  den  Fall,  dass  in  der 

außerordentlichen  Jugendversammlung  kein/e  neue/r  Jugendfachwart/in  gewählt  wird, 

erfolgt  die  Bestellung  durch  einfache  Mehrheit  der  Jahresfachbereichsversammlung  von 

Astoria.

§ 8 Gültigkeit

Die  Jugendordnung  von  Astoria  wurde  von  der  Abteilungsleitung  am  3.  Februar  2016 

erlassen, mit  Beschluss der Abteilungsversammlung am 11. Januar 2025 geändert,  vom 



vereinsrat am 13. Januar 2026 bestätigt und gilt ab diesem Zeitpunkt.


